
 

   

Kooperationsvertrag 

zwischen 

 

dem Land Hessen und dem Schulträger Landkreis Gießen 

jeweils vertreten durch die Leiterin / den Leiter der  

    Friedrich-Magnus-Gesamtschule Laubach 

    Friedrich-Kellner-Straße 3  

    35321 Laubach 

    - im Folgenden als „Schule“ bezeichnet“ -  

sowie der    Stadt Laubach als Träger der öffentlichen Feuerwehr 

vertreten durch   Bürgermeister Matthias Meyer 

    - im Folgenden als „Feuerwehr“ bezeichnet -  
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Inhalt und Ziele 

Der Vertrag verfolgt gemäß der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hessischen 

Kultusministerium und dem Landesfeuerwehrverband Hessen e.V. vom 27.20.2015 folgende 

Intentionen: 

 Die Friedrich-Magnus-Gesamtschule Laubach unterstützt die Stärkung des ehrenamtlichen 

Engagements in der Gesellschaft, hier in den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Laubach. 

 Die Freiwillige Feuerwehr Laubach unterstützt die pädagogische Arbeit der Friedrich-Magnus-

Gesamtschule, die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler weiterzuentwickeln. Dies 

geschieht in gemeinsamen Erfahrungsräumen, in denen die Bereitschaft zur Übernahme 

gesellschaftlichen Engagements für das Gemeinwesen gefördert wird. 

 Außerdem hilft die Freiwillige Feuerwehr die Schüler der Friedrich-Magnus-Gesamtschule  für 

Brandschutzmaßnahmen zu sensibilisieren. 

 Im gegenseitigen Einvernehmen findet im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 6 ein Projekttag 

unter der Leitung der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Laubach statt. Aus Gründen der 

besseren Erreichbarkeit, findet der Projekttag sowohl auf dem Gelände der FMG Laubach als 

auch dem Stützpunkt der FFW Laubach statt. 
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Zeitlicher Rahmen 

 

Das Angebot umfasst einen Projekttag im zweiten Halbjahr des sechsten Schuljahres. 
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Ort der Durchführung 

 

Die Schule stellt die zur Durchführung des Angebots notwendige Räume und Einrichtungen zur 

Verfügung. Es werden auch Räume und Anlagen der Feuerwehren genutzt, wenn sie für die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler fußläufig erreichbar sind oder der Transport von der 

Feuerwehr organisiert wird. Dies ist mit der Schulleiterin / dem Schulleiter im Vorfeld abzustimmen. 

 

Das Angebot wird durchgeführt: 

 In den Räumlichkeiten der Schule 

 Im Feuerwehrhaus und dessen Gelände 

 

Die Durchführungsorte außerhalb des Schulgeländes sind der Schule im Vorfeld mitzuteilen, ein 

Wechsel des Durchführungsortes ist mit der Schulleiterin / des Schulleiters oder einer von ihr / ihm 

beauftragten Lehrkraft abzustimmen.  
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Teilnehmerzahl und Zielgruppe 

 

An dem Angebot nehmen alle Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe teil.  
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Trägerschaft und Verantwortlichkeiten 

 

Das Angebot steht als schulische Veranstaltung in der Verantwortung der Schulleiterin / des 

Schulleiters. Die Gestaltung der Inhalte und die sachgerechte Durchführung des vereinbarten Angebots 

liegen in der Verantwortung der Feuerwehr. Die Feuerwehr ist für die ordnungsgemäße Durchführung 

des Angebots durch von ihr eingesetztes Personal verantwortlich.  

Am Projekttag werden die einzelnen Klassen von ihrer Klassenlehrkraft begleitet. Die Klassenlehrkräfte 

nehmen sowohl die Vorbereitung als auch die Nachbereitung wahr. 
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Versicherungsschutz 

 

Das Angebot findet im organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule statt und wird in den 

laufenden Schulbetrieb integriert, daher besteht für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

gesetzlicher Unfallversicherungsschutz der Unfallkasse Hessen seitens der Schule. Die Durchführenden 

sind seitens der Feuerwehr über die Unfallkasse Hessen versichert.  
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Dokumentation 

 

Der Projekttag wird in den jeweiligen Klassenbüchern dokumentiert. Bericht und Fotos werden auf 

der Internetseite der Schule veröffentlicht. Die örtliche Presse wird zur Berichterstattung eingeladen. 

 

 

8 

Gegenseitige Information 

 

Der genaue Termin des Projekttages wird im ersten Halbjahr zwischen der Schule und der Feuerwehr 

festgelegt. 

 

Bei Unfällen oder besonderen Vorkommnissen während des Angebots ist die Schule unverzüglich 

durch die Durchführenden zu informieren. 
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Rahmenvereinbarung 

 

Die Bestimmungen der Kooperationsvereinbarung die zwischen dem Hessischen Kultusministerium 

und dem Landesfeuerwehrverband Hessen e.V. am 27.10.2015 geschlossen wurde, sind Bestandteil 

dieses Vertrages.  
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Laufzeit und Kündigung 

 

Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 

Schuljahres gekündigt werden. 

 

 

Anlage: Detaillierte Projektbeschreibung 

Im Einzelnen ist der Projekttag Feuerwehr folgendermaßen organisiert: 

 Film „Die Feuerwehr im Landkreis Gießen“ und Präsentation von Gefahren, 

Brandschutz und Brandverletzungen  

Dauer: ca. 45 min 

Ort: Aula 

Fußweg zum Feuerwehrhaus Laubach 

 allgemeine Brandschutzerziehung  

 Hydraulisches Rettungsgerät 

 Fahrzeug- und Gerätekunde 

 Ausrüstung eines Feuerwehrmanns/-frau 

 Atemschutz 

 Wasserförderung/-abgabe 

 Brennen und Löschen 



 
 

 

Laubach, _________________________ 

___________________________________        _____________________________________ 

Irina Reh, Schulleiterin    Dominik Mebus, Stadtbrandinspektor 

Friedrich-Magnus-Gesamtschule Laubach Freiwillige Feuerwehr Laubach 

 

___________________________________ 

Matthias Meyer, Bürgermeister Stadt Laubach 


